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Das EUIPO hat ein Geschmacksmuster eines Bausteins des LEGO-Spielbaukastens 
zu Unrecht für nichtig erklärt 

Das EUIPO hat weder geprüft, ob die von dem Unternehmen Lego geltend gemachte 
Ausnahmeregelung anwendbar ist, noch alle Erscheinungsmerkmale des Bausteins berücksichtigt 

Das Unternehmen Lego ist Inhaber des folgenden am 2. Februar 2010 für „Bausteine eines 
Spielbaukastens“ eingetragenen Geschmacksmusters: 

 

 

 

Im Rahmen eines Verfahrens über einen Nichtigkeitsantrag des Unternehmens Delta Sport 
Handelskontor vertrat die Beschwerdekammer des Amtes der Europäischen Union für geistiges 
Eigentum (EUIPO) mit Entscheidung vom 10. April 2019 die Auffassung, dass alle 
Erscheinungsmerkmale des von dem angefochtenen Geschmacksmuster erfassten Erzeugnisses 
ausschließlich durch dessen technische Funktion, nämlich den Zusammenbau mit anderen 
Bausteinen des Spiels und die Zerlegung zu ermöglichen, bedingt seien. Das EUIPO erklärte das 
fragliche Geschmacksmuster daher gemäß den Bestimmungen der Verordnung über das 
Gemeinschaftsgeschmacksmuster1 für nichtig. Das Unternehmen Lego hat vor dem Gericht der 
Europäischen Union Klage auf Aufhebung dieser Entscheidung erhoben.  

Die Beschwerdekammer ermittelte folgende Erscheinungsmerkmale des Erzeugnisses: erstens die 
Noppenreihe auf der Oberseite des Bausteins, zweitens die Reihe kleinerer Kreise auf der 
Unterseite des Bausteins, drittens die beiden Reihen größerer Kreise auf der Unterseite des 
Bausteins, viertens die rechteckige Form des Bausteins, fünftens die Dicke der Wände des 
Bausteins und sechstens die zylindrische Form der Noppen. Alle diese Merkmale seien 
ausschließlich durch die technische Funktion des Bausteins bedingt, nämlich um den 
Zusammenbau mit anderen Bausteinen des Spiels und die Zerlegung zu ermöglichen. 

In seinem heutigen Urteil weist das Gericht zunächst darauf hin, dass ein Geschmacksmuster 
nach der Verordnung nicht an Erscheinungsmerkmalen eines Erzeugnisses besteht, die 
zwangsläufig in ihrer genauen Form und ihren genauen Abmessungen nachgebildet werden 
müssen, damit das Erzeugnis, in das das Geschmacksmuster aufgenommen oder bei dem es 
verwendet wird, mit einem anderen Erzeugnis mechanisch verbunden oder in diesem, an diesem 

                                                 
1 Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates vom 12. Dezember 2001 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster 
(ABl. 2002, L 3, S. 1). 
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oder um dieses herum angebracht werden kann, so dass beide Erzeugnisse ihre Funktion erfüllen 
können. Ausnahmsweise können jedoch die mechanischen Verbindungselemente von 
Kombinationsteilen ein wichtiges Element der innovativen Merkmale von 
Kombinationsteilen bilden und einen wesentlichen Faktor für das Marketing darstellen und 
sollten daher schutzfähig sein. Ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster besteht somit an einem 
Geschmacksmuster, das dem Zweck dient, den Zusammenbau oder die Verbindung einer Vielzahl 
von untereinander austauschbaren Erzeugnissen innerhalb eines modularen Systems zu 
ermöglichen. 

Das Gericht stellt fest, dass die Beschwerdekammer nicht geprüft hat, ob die von dem 
Unternehmen Lego erstmals vor ihr geltend gemachte Ausnahmeregelung anwendbar ist. Das 
Gericht hat daher zunächst zu klären, ob die Beschwerdekammer des EUIPO die 
Anwendungsvoraussetzungen dieser Ausnahmeregelung prüfen und damit beurteilen musste, ob 
diese erstmals vor ihr geltend gemacht werden konnte. 

Da weder in der Verordnung über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster noch in der 
Verfahrensordnung der Beschwerdekammern des EUIPO die Voraussetzungen für die Anwendung 
der Bestimmungen über die fragliche Ausnahmeregelung festgelegt sind, kann nach Ansicht des 
Gerichts nicht davon ausgegangen werden, dass die erstmalige Berufung von Lego auf diese 
Vorschrift vor der Beschwerdekammer verspätet war. 

Das Gericht fügt hinzu, dass die Beschwerdekammer des EUIPO in Anbetracht der 
Erscheinungsmerkmale des von dem streitigen Geschmacksmuster erfassten Erzeugnisses zu 
prüfen hatte, ob dieses die Voraussetzungen für die fragliche Ausnahmeregelung erfüllt. Da 
sie dies unterlassen hat, ist ihr ein Rechtsfehler unterlaufen. 

Das Gericht führt sodann aus, dass ein Geschmacksmuster für nichtig zu erklären ist, wenn alle 
Merkmale seiner Erscheinung ausschließlich durch die technische Funktion des Erzeugnisses, auf 
das es sich bezieht, bedingt sind, dass aber das fragliche Geschmacksmuster nicht für nichtig 
erklärt werden kann, wenn zumindest eines der Erscheinungsmerkmale des von einem 
angefochtenen Geschmacksmuster erfassten Erzeugnisses nicht ausschließlich durch die 
technische Funktion des Erzeugnisses bedingt ist. Der fragliche Baustein weist jedoch auf zwei 
Seiten der viernoppigen Reihe auf der Oberseite eine glatte Oberfläche auf, und dieses 
Merkmal gehört, wie das Gericht feststellt, nicht zu den von der Beschwerdekammer 
ermittelten Merkmalen, obwohl es sich um ein Erscheinungsmerkmal des Erzeugnisses 
handelt. 

Das Gericht fügt hinzu, dass es Sache des Antragstellers des Nichtigkeitsverfahrens ist, 
nachzuweisen, und Sache des EUIPO, festzustellen, dass alle Erscheinungsmerkmale des 
von dem angefochtenen Geschmacksmuster erfassten Erzeugnisses ausschließlich durch 
die technische Funktion dieses Erzeugnisses bedingt sind. Es gelangt zu dem Schluss, dass 
die Beschwerdekammer gegen die Bestimmungen der Verordnung über das 
Gemeinschaftsgeschmacksmuster verstoßen hat, da sie nicht alle Erscheinungsmerkmale 
des von dem angefochtenen Geschmacksmuster erfassten Erzeugnisses ermittelt und erst 
recht nicht festgestellt hat, dass alle diese Merkmale ausschließlich durch die technische 
Funktion dieses Erzeugnisses bedingt waren. 

 

HINWEIS: Die Unionsmarke und Gemeinschaftsgeschmacksmuster gelten in der gesamten Europäischen 
Union und bestehen neben den nationalen Marken und Geschmacksmustern. Unionsmarken und 
Gemeinschaftsgeschmacksmuster werden beim EUIPO angemeldet. Dessen Entscheidungen können beim 
Gericht angefochten werden. 
 
HINWEIS: Gegen die Entscheidung des Gerichts kann innerhalb von zwei Monaten und zehn Tagen nach 
ihrer Zustellung ein auf Rechtsfragen beschränktes Rechtsmittel beim Gerichtshof eingelegt werden. Das 
Rechtsmittel bedarf der vorherigen Zulassung. Zu diesem Zweck ist der Rechtsmittelschrift ein Antrag auf 
Zulassung des Rechtsmittels beizufügen, in dem dargelegt wird, welche für die Einheit, die Kohärenz oder 
die Entwicklung des Unionsrechts bedeutsame Frage(n) es aufwirft. 
 

http://www.curia.europa.eu/


www.curia.europa.eu 

HINWEIS: Eine Nichtigkeitsklage dient dazu, unionsrechtswidrige Handlungen der Unionsorgane für nichtig 
erklären zu lassen. Sie kann unter bestimmten Voraussetzungen von Mitgliedstaaten, Organen der Union 
oder Einzelnen beim Gerichtshof oder beim Gericht erhoben werden. Ist die Klage begründet, wird die 
Handlung für nichtig erklärt. Das betreffende Organ hat eine durch die Nichtigerklärung der Handlung etwa 
entstehende Regelungslücke zu schließen. 

 

Zur Verwendung durch die Medien bestimmtes nichtamtliches Dokument, das das Gericht nicht bindet. 

Der Volltext des Urteils wird am Tag der Verkündung auf der Curia-Website veröffentlicht 

Pressekontakt: Hartmut Ost  (+352) 4303 3255 

Filmaufnahmen von der Verkündung des Urteils sind verfügbar über  
„Europe by Satellite“  (+32) 2 2964106 
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